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Neufassung der Geschäftsordnung  

des Senats der  

Universität Potsdam 

 

Vom 19. Juni 2013 
 

Der Senat der Universität Potsdam hat sich am 19. 

Juni 2013 folgende Neufassung der Geschäftsord-

nung gegeben:
1
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1  Zur sprachlichen Vereinfachung wird auf eine geschlechter-

spezifische Formulierung verzichtet. Es sind der weibliche 

und männliche Personenkreis angesprochen.  

I. Vorbereitung der Sitzung 

 

§ 1  Einberufung des Senats 

 

(1) Die Vorsitzende beruft den Senat zu seinen 

Sitzungen ein. 

 

(2) Wird die Einberufung des Senats von einem 

Viertel der stimmberechtigten Mitglieder, einer 

Gruppe oder der Präsidentin beantragt, so ist der 

Senat unverzüglich zum frühestmöglichen Termin 

einzuberufen. Der Antrag ist schriftlich zu stellen 

und muss ein bestimmtes Begehren mit Begrün-

dung enthalten. 

 

(3) Die Vorsitzende setzt auf der Grundlage einer 

Terminplanung für jeweils ein Semester die Sit-

zungstermine an. Die Termine sind öffentlich be-

kannt zu machen. 

 

 

§ 2  Form und Fristen der Einberufung 

 

(1) Die Einberufung des Senats erfolgt schriftlich 

durch die Vorsitzende. Die Einladung muss den 

Mitgliedern des Senats spätestens am 5. Tage vor 

dem Sitzungstag zugehen. Der Senat kann ohne 

Wahrung der Einladungsfrist einberufen werden, 

wenn 

(a)  die Einberufung nach § 1 Abs. 2 beantragt 

worden ist, 

(b)  zwei Drittel seiner stimmberechtigten Mit-

glieder in der Sitzung anwesend sind und die 

Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten 

Mitglieder die kurzfristige Einberufung bil-

ligt. 

 

(2) Einladung und Tagesordnung sind universitäts-

öffentlich bekannt zu geben. Die Einladungsschrei-

ben werden den Mitgliedern des Senats, die einen 

Dienstraum zur Verfügung haben, durch Dienst-

post, ansonsten an die von ihnen anzugebende An-

schrift zugesandt. Dem Einladungsschreiben sind 

die Tagesordnung der Sitzung und die Beratungsun-

terlagen beizufügen. Unterlagen können in Aus-

nahmefällen nachgereicht werden. Der Senat kann 

beschließen, dass einzelne Beratungsunterlagen 

nicht versandt, sondern zur Einsichtnahme für die 

Senatsmitglieder bereitgehalten werden. Eine Ver-

sendung per E-Mail ist zulässig. 

 

 

§ 3  Aufstellung der Tagesordnung 

 

(1) Die Vorsitzende stellt die Tagesordnung im 

Benehmen mit der Präsidentin auf. Sie hat dabei 

Anträge zu berücksichtigen, die bis spätestens 10 

Tage vor der Sitzung eingegangen sind. 

 

(2) Anträge auf Aufnahme von Gegenständen in die 

Tagesordnung sind schriftlich bei der Vorsitzenden 

einzureichen. Ihnen soll eine Vorlage zur Be-
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schlussfassung oder zur Kenntnisnahme beigefügt 

werden, in der der Gegenstand bezeichnet, die Be-

richterstatterin benannt und ein Beschlussentwurf, 

eine Begründung sowie ein Hinweis auf die 

Rechtsgrundlage enthalten sind. Entsprechen An-

träge diesen Anforderungen nicht, so kann die Vor-

sitzende die Aufnahme in die Tagesordnung ableh-

nen. 

 

(3) Die Tagesordnung weist aus, welche Gegen-

stände in öffentlicher und in nichtöffentlicher Sit-

zung behandelt werden sollen. In die Tagesordnung 

sind regelmäßig folgende Tagesordnungspunkte 

aufzunehmen: 

-  Genehmigung der Tagesordnung, 

-  Genehmigung des Protokolls, 

-  Bericht der Vorsitzenden, 

-  Bericht der Präsidentin und der Vizepräsiden-

tinnen,  

-  Bericht aus den Kommissionen und Ausschüs-

sen des Senats,  

-  Anfragen an die Präsidentin und die Vizeprä-

sidentinnen,  

-  Verschiedenes. 

Dies gilt nicht für Einberufungen gemäß § 2 Abs. 1 

S. 3. 

 

 

II. Öffentlichkeit 

 

§ 4  Öffentlichkeit der Senatssitzungen 

 

Zur Vermeidung von Störungen kann der Senat auf 

Antrag der Vorsitzenden oder eines Drittels der 

stimmberechtigten Mitglieder den Ausschluss der 

Öffentlichkeit beschließen. Das Hausrecht bleibt 

hiervon unberührt. Anträge auf Ausschluss der 

Öffentlichkeit dürfen nur in nichtöffentlicher Sit-

zung begründet, beraten und entschieden werden. 

 

 

§ 5  Kommissions- und Ausschusssitzungen 

 

Die Sitzungen der Kommissionen und Ausschüsse 

sind nicht öffentlich, über Ausnahmen können die 

Mitglieder im Einzelfall entscheiden (2/3 Mehr-

heit). Senatsmitglieder und ihre Stellvertreterinnen 

gehören nicht zur Öffentlichkeit. Die Stellvertrete-

rinnen der Kommissions- und Ausschussmitglieder 

können jederzeit an den Sitzungen teilnehmen. Die 

Kommissionen und Ausschüsse können weitere 

Personen zu ihren Beratungen hinzuziehen. Die 

Vorsitzenden sind berechtigt, Mitglieder der Uni-

versitätsverwaltung zu den Beratungen hinzuzuzie-

hen. In nichtöffentlichen Sitzungen gelten die Prä-

sidentin, die Vizepräsidentinnen, die Kanzlerin und 

die von der Präsidentin als Sachkundige hinzugezo-

gene Mitarbeiterinnen der Universitätsverwaltung, 

die Stellvertreterinnen der stimmberechtigten Mit-

glieder eines Gremiums, Personen mit Rede- und 

Antragsrecht für das betreffende Gremium sowie 

hinzugezogene Sachverständige und andere zu 

Anhörungen geladene Personen nicht als Teile der 

Öffentlichkeit. 

 

 

III. Sitzungen des Senats 

 

§ 6  Leitung der Sitzungen 

 

(1) Die Vorsitzende leitet die Sitzungen des Senats. 

Sie hat unter Berücksichtigung der berechtigten 

Belange der im Senat vertretenen Gruppen für eine 

sachgerechte und zweckmäßige Gestaltung der 

Beratungen zu sorgen. 

 

(2) Die Vorsitzende kann zu Punkten der Tagesord-

nung entweder die Berichterstattung selbst über-

nehmen oder sie einem oder mehreren Mitgliedern 

des Senats oder einer dem Senat nicht angehören-

den Berichterstatterin übertragen.  

 

(3) Die endgültige Fassung eines Senatsberichts 

oder Senatsbeschlusses erfolgt durch die Vorsitzen-

de, soweit die Fassung nicht wörtlich vom Senat 

beschlossen worden ist.  

 

 

§ 7  Vertretung 

 

Die Vorsitzende wird durch ihre Stellvertreterin 

vertreten.  

 

 

§ 8  Protokollführung 

 

(1) Über die Sitzungen des Senats werden Protokol-

le angefertigt. Tonaufzeichnungen bedürfen der 

Beschlussfassung durch den Senat. Der Senat kann 

Tonaufzeichnungen der Sitzungen für die Dauer der 

Wahlperiode beschließen. 

 

(2) Die Protokolle sind nach ihrer Genehmigung, 

die Tonaufzeichnungen vom Tag nach der Sitzung 

an für alle Mitglieder der Universität in der Ge-

schäftsstelle des Senats zugänglich. Die Tonauf-

zeichnungen werden am Tage nach der Protokoll-

genehmigung gelöscht. 

 

(3) Das Protokoll muss den Wortlaut der Anträge 

und der Beschlüsse, die Abstimmungsergebnisse 

und den wesentlichen Gang der Verhandlungen 

enthalten. 

 

(4) Die Protokollführerin wird von der Vorsitzen-

den bestimmt. Das Protokoll ist von der Vorsitzen-

den und der Protokollführerin zu unterschreiben.  

 

(5) Das Protokoll wird den stimmberechtigten und 

beratenden Mitgliedern des Senats sowie den weite-

ren Teilnehmern der Sitzung zugesandt. Über die 

Genehmigung ist in der nachfolgenden ordentlichen 

Sitzung zu entscheiden. 
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§ 9  Auslegung der Geschäftsordnung und 

Abweichungen  

 

(1) Die Vorsitzende entscheidet über die Auslegung 

dieser Geschäftsordnung. Widerspricht ein stimm-

berechtigtes Mitglied, so ist über die Auslegung der 

Geschäftsordnung zu entscheiden. 

 

(2) Abweichungen von den Vorschriften dieser 

Geschäftsordnung können im Einzelfall mit Zwei-

drittelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten 

Mitglieder des Senats beschlossen werden. Weicht 

der Verhandlungsgang im Übrigen von den Vor-

schriften dieser Geschäftsordnung ab, so kann ein 

Einspruch hiergegen von Seiten stimmberechtigter 

Mitglieder nur während der Behandlung des Tages-

ordnungspunktes erhoben werden, bei dem die 

Abweichung eingetreten ist. Spätere Einsprüche 

berühren die Gültigkeit der gefassten Beschlüsse 

nicht. 

 

 

§ 10  Beschlussfähigkeit und Folgen der Be-

schlussunfähigkeit 

 

(1) Der Senat ist beschlussfähig, wenn mindestens 

zwei Drittel seiner stimmberechtigten Mitglieder 

anwesend sind.  

 

(2) Die Beschlussfähigkeit wird zu Beginn der 

Sitzung von der Vorsitzenden festgestellt. Der Se-

nat gilt als beschlussfähig, solange seine Be-

schlussunfähigkeit nicht festgestellt ist. Wird vor 

Beginn einer Abstimmung oder Wahl die Be-

schlussfähigkeit von einem Mitglied bezweifelt, so 

ist die Beschlussfähigkeit durch Zählung der anwe-

senden stimmberechtigten Mitglieder festzustellen. 

Das gleiche gilt, wenn bei Abstimmungen und 

Wahlen die Zahl der abgegebenen Stimmen kleiner 

ist als die Zahl der für die Beschlussfähigkeit erfor-

derlichen Mitglieder. Die Vorsitzende kann zur 

Wiederherstellung der Beschlussfähigkeit die Sit-

zung unterbrechen. 

 

(3) Wird die Beschlussunfähigkeit des Senats fest-

gestellt, so hat die Vorsitzende die Sitzung unver-

züglich zu vertagen und den Zeitpunkt der nächsten 

Sitzung zu verkünden.  

 

(4) Ergibt sich die Beschlussunfähigkeit bei einer 

Abstimmung oder Wahl, so werden diese in der 

nächsten Sitzung durchgeführt. Ein Antrag auf 

namentliche Abstimmung bleibt in Kraft. 

 

(5) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfä-

higkeit zurückgestellt worden und wird der Senat 

zur Beratung über denselben Gegenstand erneut 

einberufen, so ist er insoweit ohne Rücksicht auf 

die Anzahl der erschienenen Mitglieder beschluss-

fähig. Hierauf ist in der Einladung ausdrücklich 

hinzuweisen. 

 

§ 11  Tagesordnung  

 

(1) Zu Beginn der Sitzung stellt der Senat die Ta-

gesordnung fest. 

 

(2) Über Gegenstände, die nicht auf der Tagesord-

nung stehen, darf nur beraten werden, wenn zwei 

Drittel der anwesenden stimmberechtigten Mitglie-

der des Senats die Dringlichkeit beschließen. Ein 

Beschluss in der Sache ist nur zulässig, wenn kein 

anwesendes stimmberechtigtes Mitglied des Senats 

widerspricht.  

 

(3) Sind zu einem Gegenstand die Beratungsunter-

lagen den Mitgliedern des Senats nicht spätestens 

am 5. Tage vor dem Sitzungstag zugegangen, so ist 

dieser Gegenstand auf die nächste Senatssitzung zu 

vertagen, wenn ein Viertel der stimmberechtigten 

Mitglieder dies beantragt.  

 

(4) Der Senat kann mit zwei Dritteln der anwesen-

den stimmberechtigten Mitglieder einen Gegen-

stand von der Tagesordnung absetzen.  

 

 

§ 12  Unterbrechung und Vertagung der Sit-

zung, Vertagung einzelner Gegenstände 

 

(1) Jedes Mitglied kann eine Unterbrechung der 

Sitzung unter Angabe der Dauer beantragen. Die 

Vorsitzende kann die Sitzung für eine bestimmte 

Zeit unterbrechen, um einen ordnungsgemäßen 

Ablauf oder eine sachgerechte Entscheidungsfin-

dung sicherzustellen. Ist ein ordnungsgemäßer 

Ablauf der Sitzung nicht mehr gewährleistet, so 

kann die Vorsitzende die Sitzung schließen. Sie 

kann in diesem Fall entscheiden, dass sie zu einem 

anderen Zeitpunkt oder an einem anderen Ort wei-

tergeführt wird. 

 

(2) Vor Erledigung der Tagesordnung kann die 

Sitzung nur vertagt werden, wenn der Senat dies 

mit zwei Dritteln der Stimmen der anwesenden 

stimmberechtigten Mitglieder beschließt. Nicht 

behandelte Tagesordnungspunkte sind vorrangig in 

die Tagesordnung der nächsten Senatssitzung auf-

zunehmen. 

 

(3) Der Senat kann die Vertagung eines einzelnen 

Beratungsgegenstandes beschließen. In diesem Fall 

ist der vertagte Beratungsgegenstand auf die Tages-

ordnung der nächsten Senatssitzung zu setzen, 

sofern nicht ein anderer Termin bestimmt wird. 

 

 

§ 13  Beratungen 

 

(1) Beratungen und Abstimmungen, die persönliche 

Angelegenheiten eines Mitglieds betreffen, erfolgen 

in Abwesenheit des Mitglieds. 
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(2) Über Satzungen der Fakultäten, über die die 

zuständigen zentralen Kommissionen einstimmige 

Empfehlungen abgegeben haben, wird ohne Bera-

tung im Block abgestimmt. Eine Beratung erfolgt 

vor der Abstimmung nur dann, wenn ein Mitglied 

des Senats oder ein im Senat rede- und antragsbe-

rechtigtes Mitglied der Universität das beantragt.  

 

 

§ 14  Redezeit und Redeliste 

 

(1) Die Vorsitzende kann eine Beschränkung der 

Redezeit festlegen. Widerspricht ein stimmberech-

tigtes Mitglied des Senats, so ist über den Wider-

spruch abzustimmen. Ebenso kann eine Beschrän-

kung der Redezeit auf Antrag eines stimmberech-

tigten Mitglieds des Senats beschlossen werden. 

Überschreitet eine Rednerin die Redezeit, so ent-

zieht ihr die Vorsitzende nach einmaliger Mahnung 

das Wort. 

 

(2) Die Vorsitzende kann die Redeliste schließen. 

Widerspricht ein stimmberechtigtes Mitglied des 

Senats, so ist über den Widerspruch abzustimmen. 

Ebenso kann der Schluss der Redeliste auf Antrag 

beschlossen werden. Der Beschluss, die Redeliste 

wieder zu eröffnen, bedarf einer Mehrheit von zwei 

Dritteln der anwesenden stimmberechtigten Mit-

glieder. 

 

(3) Die Vorsitzende schließt die Beratung, wenn die 

Redeliste erschöpft ist oder wenn die Beratung 

durch Beschluss geschlossen wurde. Wird ein An-

trag auf Schluss der Beratung gestellt, so ist vor der 

Abstimmung die Redeliste zu verlesen. 

 

 

§ 15  Wortmeldung und Worterteilung 

 

(1) Die Mitglieder des Senats können jederzeit 

innerhalb der Beratung nach Worterteilung durch 

die Vorsitzende zur Sache sprechen und Anträge 

stellen. Anderen Teilnehmern der Sitzung sowie 

Vertretern der Öffentlichkeit kann der Senat auf 

Antrag eines Mitglieds zu einem bestimmten Ta-

gesordnungspunkt oder zu einer bestimmten Frage 

das Rederecht erteilen. 

 

(2) Die Vorsitzende erteilt das Wort in der Regel in 

der Reihenfolge der Wortmeldungen. Antragstelle-

rinnen und Berichterstatterinnen kann sowohl zu 

Beginn wie nach Schluss der Beratung über den 

betreffenden Gegenstand das Wort erteilt werden. 

 

 

§ 16  Anträge zur Geschäftsordnung  

 

(1) Auf einen Antrag zur Geschäftsordnung muss 

das Wort außerhalb der Redeliste unverzüglich 

erteilt werden. Durch ihn wird die Redeliste, gege-

benenfalls nach Beendigung der Ausführungen der 

Rednerin, die zu diesem Zeitpunkt das Wort hat, 

unterbrochen. Anträge zur Geschäftsordnung sind 

insbesondere Anträge auf 

-  Unterbrechung oder Vertagung der Sitzung, 

-  Vertagung eines Gegenstandes oder Nichtbe-

fassung, 

-  Änderung der Tagesordnung sowie Absetzung 

von der Tagesordnung,  

-  Erteilung des Rederechts, 

-  Ausschluss der Öffentlichkeit,  

-  Feststellung der Beschlussfähigkeit, 

-  Überweisung an eine Kommission oder einen 

Ausschuss, 

-  Gemeinsame Beratung, 

-  Schließung oder Wiedereröffnung der Redelis-

te, 

-  getrennte oder geheime Abstimmung, 

-  Schluss der Beratung. 

 

(2) Zur Geschäftsordnung erteilt die Vorsitzende 

das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen. 

 

(3) Ein Antrag zur Geschäftsordnung darf nur bis 

zum Beginn einer Abstimmung oder Wahl gestellt 

werden. Er ist angenommen, wenn ihm nicht wider-

sprochen wird. Bei Widerspruch ist nach Anhörung 

einer Gegenstimme ohne weitere Beratung über den 

Geschäftsordnungsantrag abzustimmen.  

 

 

§ 17  Fragerecht 

 

Die stimmberechtigten Mitglieder des Senats und 

Teilnehmerinnen mit Antrags- und Rederecht kön-

nen an die Präsidentin Anfragen stellen. Die Anfra-

gen sollen mindestens 10 Tage vor der Sitzung 

schriftlich gestellt werden und in der darauffolgen-

den regulären Sitzung beantwortet werden. 

 

 

§ 18  Zwischenfragen, Erwiderungen 

 

(1) Die Vorsitzende kann während einer Beratung 

Zwischenfragen zulassen. Die Fragen sind direkt 

und ohne Kommentierungen zu stellen. Die Vorsit-

zende soll im gleichen Zusammenhang nicht mehr 

als zwei Zwischenfragen zulassen. 

 

(2) Außerhalb der Redeliste kann die Vorsitzende 

das Wort auch zur direkten Erwiderung erteilen. 

 

(3) Die Vorsitzende kann zu den Tagesordnungs-

punkten "Bericht der Präsidentin", "Bericht der 

Vorsitzenden" und "Bericht aus den Kommissionen 

und Ausschüssen" Zwischenfragen zulassen und 

das Wort zur direkten Erwiderung erteilen. Eine 

Beratung findet nicht statt. 

 

 

§ 19  Sachruf 

 

Weicht eine Rednerin vom Beratungsgegen-stand 

ab, so kann sie die Vorsitzende zur Sache verwei-
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sen. Wird eine Rednerin zweimal in derselben Rede 

zur Sache verwiesen, so kann ihr die Vorsitzende 

das Wort entziehen. 

 

 

§ 20  Nichtbefassung 

 

Der Senat kann bis zum Eintritt in die Abstimmung 

über einen Gegenstand der Tagesordnung beschlie-

ßen, dass er sich mit ihm nicht oder nicht weiter 

befassen will, soweit nicht eine gesetzliche Ver-

pflichtung zur Behandlung besteht. Wird der An-

trag auf Nichtbefassung abgelehnt, so darf er im 

Laufe der Sitzung nicht wiederholt werden.  

 

 

§ 21  Abstimmung 

 

(1) Erfordert ein Gegenstand eine Abstimmung, so 

findet sie grundsätzlich im Anschluss an seine Be-

ratung statt. Die Vorsitzende soll die Frage zum 

Abstimmungsgegenstand so stellen, dass sie sich 

mit Ja oder Nein beantworten lässt. Sie ist in der 

Regel so zu fassen, dass gefragt wird, ob die Zu-

stimmung erteilt wird.  

 

(2) Die Vorsitzende gibt den Wortlaut oder den 

wesentlichen Inhalt eines Antrags, die Art der Ab-

stimmung sowie die erforderlichen Mehrheiten 

bekannt und legt die Reihenfolge der Abstimmun-

gen fest. Jedes Mitglied kann die Teilung eines 

Antrags zur getrennten Abstimmung beantragen. § 

13 Abs. 2 S. 2 bleibt unberührt. 

 

(3) Eine Abstimmung erfolgt durch Handzeichen. 

Auf Verlangen eines Drittels der stimmberechtigten 

Mitglieder hat die Abstimmung geheim zu erfolgen. 

Dies gilt nicht für Abstimmungen über Geschäfts-

ordnungsanträge. Entscheidungen in Personalange-

legenheiten erfolgen stets in geheimer Abstim-

mung. 

 

(4) Der Senat kann mit der Mehrheit der stimmbe-

rechtigten anwesenden Mitglieder namentliche 

Abstimmung beschließen. 

 

(5) Liegen zu einem Gegenstand mehrere Anträge 

vor, so ist zunächst über Geschäftsordnungsanträge 

abzustimmen. Im Anschluss daran soll über Ände-

rungsanträge, Zusatzanträge und die ursprünglichen 

Anträge zum Gegenstand in dieser Reihenfolge 

abgestimmt werden. Dabei ist jeweils über den 

weitergehenden Antrag zuerst abzustimmen. Im 

Zweifel entscheidet die Vorsitzende. Bei Wider-

spruch eines Mitglieds entscheidet der Senat. 

 

(6) Bezweifelt ein stimmberechtigtes Mitglied des 

Senats unmittelbar nach Feststellung des Abstim-

mungsergebnisses durch die Vorsitzende die Rich-

tigkeit, so ist bei begründeten Zweifeln die Ab-

stimmung zu wiederholen.  

 

§ 22  Beschlussfassung 

 

Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebe-

nen gültigen Stimmen gefasst, soweit nichts ande-

res bestimmt ist. Stimmenthaltungen und ungültige 

Stimmen werden bei der Berechnung nicht berück-

sichtigt. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abge-

lehnt. 

 

 

§ 23  Sondervoten 

 

(1) Jedes Mitglied kann seinen abweichenden 

Standpunkt in einem schriftlichen Sondervotum 

darlegen, sofern dies in der Sitzung ausdrücklich 

vorbehalten worden ist. Das Sondervotum darf nur 

solche Argumente wiedergeben, die auch in der 

Sitzung vorgebracht wurden. Es muss der Vorsit-

zenden innerhalb einer von dieser zu bestimmenden 

angemessenen Frist übersandt werden. 

 

(2) Die Vorsitzende hat Sondervoten, die den ge-

nannten Anforderungen nicht entsprechen oder 

verspätet eingereicht werden, zurückzuweisen. 

 

(3) Die Ankündigung eines Sondervotums, die 

Gründe, auf die es gestützt werden soll sowie die 

Frist für seine Einreichung sind in das Sitzungspro-

tokoll aufzunehmen. 

 

(4) Ein Sondervotum wird dem Senatsprotokoll als 

Anlage beigefügt. Beschlüssen, die anderen Stellen 

vorzulegen sind, ist das Sondervotum ebenfalls 

beizufügen. 

 

 

§ 24  Abgabe von Erklärungen 

 

Zu sachlichen Richtigstellungen oder zu persönli-

chen Erklärungen kann die Vorsitzende jederzeit 

das Wort erteilen. Die persönliche Erklärung ist auf 

Wunsch der Betroffenen in das Protokoll aufzu-

nehmen und muss der Vorsitzenden unverzüglich in 

schriftlicher Form übergeben werden. 

 

 

§ 25  Wahlen 

 

(1) Wahlen im Senat erfolgen grundsätzlich geheim 

durch verdeckte Stimmzettel. Mit Zustimmung aller 

anwesenden Wahlberechtigten des Senats können 

Wahlen auch in offener Abstimmung erfolgen. 

 

(2) Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen 

erhält. Steht im dritten Wahlgang mehr als eine 

Bewerberin zur Wahl, ist diejenige Bewerberin 

gewählt, die die meisten Stimmen erhalten hat. 

 

(3) Entsendet der Senat Vertreterinnen der Gruppen 

in dieser Eigenschaft in ein Gremium des Senats, so 

wählen die Mitglieder des Senats ihre Vertreterin-

nen nach Gruppen getrennt. 
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(4) Die Abwahl von Mitgliedern eines Gremiums 

kann nur durch die Wahl einer Nachfolgerin erfol-

gen. Für Gruppenvertreterinnen gilt Absatz 3 ent-

sprechend. Die Entscheidung, dass eine Abwahl 

erfolgen soll, bedarf in diesem Falle der Zustim-

mung der Mehrheit der stimmberechtigten Mitglie-

der des Senats.  

 

(5) Bei der Personaldebatte im Zusammenhang mit 

Wahlen sind Öffentlichkeit und Betroffene ausge-

schlossen. Ein Antrag auf Schluss der Personalde-

batte ist nicht zulässig. Ein Protokoll wird nicht 

geführt. 

 

(6) Bezweifelt ein stimmberechtigtes Mitglied des 

Senats unmittelbar nach Feststellung des Wahler-

gebnisses durch die Vorsitzende die Richtigkeit, so 

ist bei begründeten Zweifeln die Wahl zu wiederho-

len.  

 

 

§ 26  Veröffentlichung von Beschlüssen 

 

Die in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 

sind in geeigneter Form bekannt zu geben.  

 

 

IV. Schlussbestimmungen 

 

§ 27  Anzeige der Mandatsbeendigung 

 

Die Mitglieder und ihre Stellvertreterinnen haben 

die Niederlegung des Mandats oder den Verlust der 

Wählbarkeit in ihrer Gruppe der Vorsitzenden un-

verzüglich schriftlich mitzuteilen. Sie üben das Amt 

bis zur Neuwahl oder Bestellung einer Nachfolgerin 

weiter aus. 

 

 

§ 28  Senatsbeauftragte 

 

Der Senat kann zur Unterstützung bestimmter Auf-

gaben Senatsbeauftragte ernennen. Aufgabe und 

Amtsdauer werden im Ernennungsbeschluss festge-

legt. Das Amt endet spätestens mit der Amtszeit des 

Senats. 

 

 

§ 29  Änderung der Geschäftsordnung 

 

Änderungen dieser Geschäftsordnung beschließt 

der Senat mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 

seiner stimmberechtigten Mitglieder. 

 

 

§ 30 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

 

Die Geschäftsordnung tritt am Tage nach ihrer 

Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntma-

chungen der Universität Potsdam in Kraft. Gleich-

zeitig tritt die Geschäftsordnung des Senats vom 8. 

Juni 2000 (AmBek. UP Nr. 6/00 vom 5. Juli 2000), 

geändert durch Beschluss vom 19. Mai 2010 außer 

Kraft.  

 


